
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 21 Oö. GB 2003
 Oö. GB 2003 - Oö. Gemeindebeamten-Beförderungsverordnung 2003

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 21

Schlussbestimmungen

 

(1) Die in dieser Verordnung geregelten Aufgaben der Gemeinde (des Gemeindeverbands) sind solche des eigenen

Wirkungsbereichs.

 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich in Kraft.

 

(3) Gleichzeitig mit dem im Abs. 2 angeführten Zeitpunkt tritt die Oö. Gemeindebeamten-Beförderungsverordnung,

LGBl. Nr. 74/2001, außer Kraft.

In Kraft seit 17.07.2003 bis 31.12.9999
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